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Alle Kolleginnen und Kollegen die im Jahr 2012 oder früher eingestellt sind, bekommen auch
eine Nachzahlung:

Hier der Text:

Abgesenkte Eingangsbesoldung: Was ist mit früheren
Absenkungsbeträgen für vor 01.01.2013 eingestellte Beamtinnen
und Beamte?
Da die vierprozentige Kürzung der Eingangsbesoldung für die in 2012 eingestellten Beamtinnen
und Beamten auch in die Jahre 2013 und 2014 hineinreichte, bekam der VBE viele Anfragen, ob
dann ebenfalls mit einer Nachzahlung zu rechnen ist. Wir haben dies rechtlich prüfen lassen,
mit dem Resultat, dass auch diese Beamtinnen und Beamten mit Nachzahlungen für 2013 und
2014 rechnen können. Offen ist noch, wie mit Besoldungskürzungen für das Jahr 2012 und
früher zu verfahren ist. Entsprechende Klagen wurden bisher abgewiesen. Der VBE lässt nun
rechtlich prüfen, ob sich durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eventuell neue
rechtliche Folgen auch für frühere Absenkungsbeträge ergeben haben.
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